
 
 

Satzung über die Bildung von Schulbezirken  
für die Grundschulen in Trägerschaft  

der Gemeinde Schwielowsee  
(Schulbezirkssatzung) 

 
 
 
Auf Grundlage der §§ 5 und 35 Abs. 2 Ziff. 10 der Gemeindeordnung für das Land Branden-
burg (Gemeindeordnung - GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. 
I/01, [Nr. 14], Seite 154), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 28.06.2006 
(GVBl. I/06, [Nr. 07], Seite 74, 86) in Verbindung mit § 106 des Gesetzes über die Schulen 
im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz - BbgSchulG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 02.08.2002 (GVBl. I/02, [Nr. 08], Seite 78), zuletzt geändert durch Art. 
17 des Gesetzes vom 28.06.2006 (GVBl. I/06, [Nr. 07], Seite 74, 86) hat die Gemeindever-
tretung der Gemeinde Schwielowsee am 08.11.2006 folgende Satzung über die Bildung von 
Schulbezirken in der Gemeinde Schwielowsee beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Für die in Trägerschaft der Gemeinde Schwielowsee befindlichen Grundschulen werden 
Schulbezirke bestimmt.  
 
 

§ 2 
 
(1)  Der Schulbezirk der Grundschule in Geltow wird räumlich wie folgt abgegrenzt: 
 

Gebiet des Ortsteils Geltow der Gemeinde Schwielowsee, 
Gebiet des Gemeindeteils Wildpark - West der Gemeinde Schwielowsee. 

 
(2)  Der Schulbezirk der Grundschule Albert Einstein Caputh - Verlässliche Halbtagsgrund-

schule (VHG) mit integrierter Kindertagesbetreuung wird räumlich wie folgt abgegrenzt: 
 

Gebiet des Ortsteils Ferch der Gemeinde Schwielowsee und 
Gebiet des Ortsteils Caputh der Gemeinde Schwielowsee. 

 
 

§ 3 
 

Antrag auf Besuch einer anderen als der zuständigen Schule 
 
Ausnahmen von dieser Regelung sind in Einzelfällen gemäß § 106 Abs. 3 BbgSchulG auf 
Antrag durch das zuständige staatliche Schulamt zu entscheiden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



§ 4 
 

Inkrafttreten 
 
Die Schulbezirkssatzung tritt einen Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Schwielowsee, den 08.11.2006 
 
 
 
   
Gez.: K. Hoppe Gez.: H. Hüller 
Bürgermeisterin stellv. Vorsitzender der 
der Gemeinde Schwielowsee Gemeindevertretung 
  der Gemeinde Schwielowsee 
 
 
 
 
                                         Siegel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Bekanntmachungsanordnung 

 
 
Vorstehende Satzung über die Bildung von Schulbezirken für die Grundschulen in Träger-
schaft der Gemeinde Schwielowsee (Schulbezirkssatzung) 
wird hiermit auf der Grundlage des § 5 der Gemeindeordnung (GO) für das Land Branden-
burg i. V. mit der Bekanntmachungsverordnung des Landes Brandenburg (BekanntmV) vom 
01. Dezember 2000 (GVBl. II S. 435) bekannt gemacht. 
 
 
Schwielowsee, den 9.11.2006 
 
 
Gez.: K. Hoppe  
Bürgermeisterin   
der Gemeinde Schwielowsee  
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